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Familienpflegezeit - Rundschreiben Nr. 12/2012 der Senatorin für 
Finanzen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit dem 1. Januar 2012 gibt es durch das Familienpflegezeitgesetz eine weitere 
Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege. Es besteht allerdings 
kein Rechtsanspruch auf eine Familienpflegezeit. Die Familienpflegezeit ist zwischen 
den Beschäftigten und dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Für nähere Informationen 
verweisen wir auf die Anlage 1 zum Rundschreiben der Senatorin für Finanzen. 
 
Wir bitten euch, interessierte Beschäftigte darauf hinzuweisen, dass sie sich vor 
Inanspruchnahme einer Pflegezeit bei den Sozialversicherungsträgern und 
Zusatzversorgungseinrichtungen (z. B. VBL) über mögliche Auswirkungen der 
Familienpflegezeit auf ihre Leistungsansprüche informieren. 
 
Das Familienpflegezeitgesetz gilt nicht für Beamtinnen und Beamte. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
 
Doris Hülsmeier 
Vorsitzende 
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